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Besondere Vertragsbedingungen –BVB 

   
Lieferung/Leistung von 
 
Friedhöfe im Stadtgebiet, 32257 Bünde; Abfallentsorgung _____________________________________  
 
      __________________________________________________________________________________  

 

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN 
Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) 
 

1 Überwachung der Leistungserbringung 

 Die Überwachung obliegt dem Auftraggeber. Anordnungen dürfen nur vom Auftraggeber getroffen werden. 

 

2 Ort der Leistungserbringung: 

 Ort: 32257 Bünde  

 Gebäude:        

 Raum:        

         

3 Ausführungsfristen 

 Beginn der Ausführung: 01.01.2027  

 Ende der Ausführung: 31.12.2028  

 Als Einzelfristen werden vereinbart:        

        

4 Vertragsstrafen (§ 11) 

4.1 Vertragsstrafen wegen Verzugs 

 Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe für Verzug zu zahlen: 

4.1.1 bei Überschreitung der Ausführungsfrist 

     für jede vollendete Woche        v.H. 

     für jeden Werktag         v.H. 

 desjenigen Teils der Leistung, der nicht genutzt werden kann.  

           Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von Einzelfristen ist der nicht nutz-
bare Teil der Leistung, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistung entspricht. 

4.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt       v.H. der Abrechnungssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. 

4.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhalten verbindlicher Zwischentermine (Einzelfristen als 
Vertragsfristen) werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leis-
tung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet. 

4.4 Weitere Vertragsstrafen ergeben sich als Spezialregelungen aus den Vergabeunterlagen. 

 
5 Rechnung (§ 15) 

 Alle Rechnungen sind bei der Vergabestelle (Anschrift siehe Auftragsschreiben) 

  2-fach einzureichen. 

  

6 Sicherheitsleistung (§ 18) 

6.1 Stellung der Sicherheit 

Sicherheit für die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen des Auftragnehmers aus dem Vertrag ist in Höhe von 
      Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten, sofern die Auftragssumme 
mindestens 50.000 EUR ohne Umsatzsteuer beträgt, und wenn dies für die sach- und fristgemäße Leistung aus-
nahmsweise erforderlich erscheint. 

Sicherheit kann wahlweise durch Hinterlegung von Geld oder durch Bürgschaft geleistet werden. 
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6.2 Sicherheitsleistung durch Bürgschaft 

 Wird die Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das Formblatt „Vertragserfüllungsbürgschaft“ zu verwen-
den oder die Bürgschaftserklärung muss inhaltlich vollständig dem Formblatt des Auftraggebers entsprechen. 

 Die Bürgschaftsurkunde enthält folgende Erklärung des Bürgen: 

 - „Der Bürge übernimmt für den Auftraggeber die selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem Recht. 

 - Auf die Einrede der Vorausklage gem. § 771 BGB wird verzichtet. 

 - Die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde. 

- Die Bürgschaftsforderung verjährt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des Bürgschafts-   

  vertrages getroffene Vereinbarungen über die Verjährung der Hauptforderung zwischen dem Auftraggeber und    

  dem Auftragnehmer sind für den Bürgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend. 

 - Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle. 

 

7 Zahlungsbedingungen (§ 17) 

 Vorauszahlungen werden nur geleistet, wenn nachfolgend eine Regelung getroffen ist. 

 ./.  

        

        

 

8 Weitere Besondere Vertragsbedingungen 

8.1 Besondere Vertragsbedingungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Einhaltung des Tariftreue- 
und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen (BVB Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfa-
len) 

 
Der Auftragnehmer ist zur Einhaltung der Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen ver-
pflichtet. Die weiteren Vertragsbedingungen bleiben hiervon unberührt. Hierzu vereinbaren die Parteien Folgen-
des: 

 
1. Einhaltung von Mindestarbeitsbedingungen 
1.1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, 

 
a) für Leistungen, deren Erbringung dem Geltungsbereich 

- eines nach dem Tarifvertragsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. August 1969 (BGBl.  
I S. 1323) in der jeweils geltenden Fassung für allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrages, 

 
- eines nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes vom  

20. April 2009 (BGBl. I S. 799) in der jeweils geltenden Fassung für allgemein verbindlich erklärten Tarif-
vertrages oder 

 
- einer nach den §§ 7, 7a oder 11 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes oder nach § 3a des Arbeitnehmer-

überlassungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Februar 1995 (BGBl.  
I S. 158) in der jeweils geltenden Fassung erlassenen Rechtsverordnung unterfällt, 

seinen Beschäftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausführung des Auftrags wenigstens diejenigen Mindest-
arbeitsbedingungen einschließlich des Mindestentgelts zu gewähren, die in dem Tarifvertrag oder der Rechts-
verordnung verbindlich vorgegeben werden. 

 
b) für Leistungen im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs auf Straße und Schiene (§ 1 Abs. Absatz 3 

TVgG) seinen Beschäftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausführung des Auftrags wenigstens das in Nord-
rhein-Westfalen für diese Leistung in einem einschlägigen und repräsentativen mit einer tariffähigen Gewerk-
schaft vereinbarten Tarifvertrag vorgesehene Entgelt nach den tarifvertraglich festgelegten Modalitäten zu 
zahlen und während der Ausführungslaufzeit Änderungen nachvollziehen. 

 
c) bei der Ausführung der Leistung seinen Beschäftigten (ohne Auszubildende) wenigstens ein Entgelt in Höhe 

des allgemeinen Mindestlohns, nach den Vorgaben des Mindestlohngesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 11. August 2014 (BGBl. I S. 1348) in der jeweils geltenden Fassung zu zahlen. Diese Pflicht gilt 
auch, sofern das gemäß lit. a) und b) zu zahlende Entgelt das Mindeststundenentgelt nach dem Mindestlohn-
gesetz unterschreitet.  

 
1.2. Der Auftragnehmer trägt dafür Sorge, dass die bei der Ausführung des Auftrags beteiligten Nachunterneh-

men die in Ziffer 1.1. genannten Pflichten ebenfalls einhalten. 
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1.3. Ziffer 1.1., lit. c) gilt nur, sofern die ausgeschriebene Leistung im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutsch-
land erbracht wird. Ziffer 1.1., lit. c) gilt nicht für Auftragnehmer, die unter § 224 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 
2 sowie § 226 des Neunten Sozialgesetzbuches fallen. 

 
2. Kontroll- und Prüfrecht 
 Der Auftraggeber ist berechtigt, die Einhaltung der unter Ziffer 1. genannten Verpflichtungen während der 

Auftragsausführung zu überprüfen. Hierzu ist der Auftragnehmer verpflichtet, 
 
a) dem Auftraggeber auf dessen Verlangen die notwendigen Unterlagen zur Verfügung zu stellen, aus denen 

sich die Einhaltung der unter Ziffer 1. genannten Verpflichtungen zweifelsfrei ergibt. Sofern diese Unterlagen 
personenbezogene Daten enthalten, erfolgt die Vorlage in anonymisierter Form sowie unter Beachtung des 
Datenschutzrechts. 

 
b) seine Beschäftigten auf die Möglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen. 

 
3. Kündigung aus wichtigem Grund; Vertragsstrafe 
 
3.1. Der Auftraggeber kann den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist unter anderem kündi-

gen, 
a) wenn der Auftragnehmer eine Pflicht aus Ziffer 1. verletzt, 
b) wenn der Auftragnehmer nicht sicherstellt, dass die Nachunternehmen eine Pflicht aus Ziffer 1. einhalten 

oder 
c) wenn der Auftragnehmer seinen Pflichten aus Ziffer 2. nicht nachkommt. 
 
3.2. In den in Ziffer 3.1. genannten Fällen, verpflichtet sich der Auftragnehmer zur Zahlung einer Vertragsstrafe, 

deren Höhe eins von Hundert, bei mehreren Verstößen bis zu fünf von Hundert des Auftragswertes beträgt. 
Dies gilt nicht, wenn der Auftragnehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Geltendmachung 
eines weiteren Schadens durch den Auftraggeber ist nicht ausgeschlossen, jedoch wird die verwirkte Ver-
tragsstrafe auf den weiteren Schadensersatz des Auftraggebers angerechnet. 

 
3.3. Im Übrigen berühren Ziffer 3.1. und 3.2. nicht die weiteren Rechte der Vertragsparteien.  

 
8.2 Der Bieter ist verpflichtet, den Datenschutz im Sinne der Artikel 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679 vom 

27.04.2016 – Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) einzuhalten und Personen, deren Daten der Bieter im Rah-
men dieses Vergabeverfahrens dem Auftraggeber zur Verfügung stellt, entsprechend zu informieren und vor Wei-
terleitung eine schriftlich Einwilligungserklärung einzuholen. 

 
 
8.3  Vergütungsanpassung  

 Aufgrund der aktuell unsicheren Situation auf dem Kraftstoffmarkt kann die Vergütung auf Antrag eines Vertrags-
partners zum 1.1.2028 angepasst werden. Die Anpassungsmöglichkeit soll sicherstellen, dass das bei Vertrags-
abschluss vorausgesetzte Verhältnis von Leistung und Gegenleistung über die gesamte Vertragslaufzeit erhalten 
bleibt. 

 Bei einer nachgewiesen Kostenänderung bis 3 % (gerundet auf zwei Nachkommastellen) erfolgt keine Anpas-
sung.  

 Den Antrag auf Vergütungsanpassung muss ein Vertragspartner mindestens 3 Monate vor Ablauf des Kalender-
jahres, also bis zum 30.9.2027, schriftlich mit Vorlage der Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes stel-
len.  

 Eine Anpassung erfolgt durch folgende Preisgleitklausel: 

 P = P0 x (0,85 + 0,15 x D/D0) 

 P  neuer Preis ab 1.1.2028 

 P0 Angebotspreis 

 0,85 Fixkosten 

 0,15 gleitende Kosten 

 D Dieselkraftstoffindex zum 30.6.2027 

 D0 Dieselkraftstoffindex im Monat der Angebotsabgabe 

 Basis für die Kraftstoffkosten ist der Index des Statistischen Bundesamtes (www.destatis.de), Lange Reihe – 
Preise für Dieselkraftstoff – Euro/Hektoliter (61241-03) bei Abgabe von mindestens 100 Hektoliter an den Groß-
handel, frei Zielort (Spalte B). 

  

 

 Rechenbeispiel 



-  4  - 

2018/07/28  26.06.2026 

 P0 = 100 € D = 167,10 € (04.2026) D0 = 93,31 € (01.2021) 

 P = 100 x (0,85 + 0,15 x 167,1/93,31) 

 P = 100 x (0,85 + 0,15 x 1,79) 

 P = 111,85 € 

8.4 Auf die in der Leistungsbeschreibung enthaltenen Vertragsbedingungen wird verwiesen. 

 
 
***** Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen ***** 
 


